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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag/ den i6 August 1800. Zweytes Quartal. Deu 27 Thermidor Vlir.

V 0 l l z i e h n n g s r a t h.

Beschluß vom n. August.
Der VollziehungSrath, auf die bestimmte Anzeige,

daß der Distrikt Tcuffen, Canton Sântis, ungeach-

tet der wiederholten gütlichen Aufforderungen, die rük-

ständigen Staatsauflagen zu entrichten, immer fortfährt,
diefelben zu verweigern; und daß hauptsächlich die öf-

fentlichcn Beamten es stnd, die das gemeinfchädliche

Beyspiel von Widersetzlichkeit geben, das von andern

Bürgern nachgeahmt, und zum Vorwande benuzt

wird;
In Erwägung, daß nicht nur das besondere und

eigene Wohl des Distrikts und der benachbarten Di-
strikte, auf die das Beyspiel von jenem den schädlich-
sten Einfluß hat, sondern auch und hauptsächlich daâ

allgemeine Beste erfordere, die nöthige Achtung gegen
das Gesetz und die Negierung zu handhaben, und einer
Widersetzlichkeit zu begegnen, welche die öffentliche
Ruhe stören, zur Auflösung der öffentlichen Ordnung
und zur Anarchie führen könnte;

In Erwägung, daß die gegemrä tigen Finanzum-
stände des Staates erheischen allen gesetzlichen Mitteln
aufzubieten, um die zur Bestreitung der so wichtigen
als dringenden Staatsbedürfnisse nöthigen Gelder her-
beyzuschaffeu;

In Erwägung, daß selbst die eigenen Bedürfnisse
des Distrikts solche Hcrbeyschaffung durch die Steuer-
Pflichtigen um so dringender fodcrn, da ohne sie die-
selben nicht befriedigt, und die öffentlichen Angelegen-
heilen nicht besorgt werden können;

In Erwägung endlich, daß es Pflicht der Regie-

rung ist zu gedachten Zwecken die Mittel der Strenge
zu ergrciffen, wenn alle andere fruchtlos geblieben
sind;

Nach angehörtem Bericht feines Finanzministers,
beschließt:

1. Dem Distrikt Tenffen sey hiemit der lezte Ter-
min von 14 Tagen, vom Tage der öffentlichen
Bekanntmachung dieses Beschlusses an gerechnet,

zur Bezahlung der rückständigen Staatsabgaben,
einbecaumt.

2. Nach Verlauf dieses Termins und bey nichtgelek-
steter Zahlung, soll eine hinlängliche Anzahl mi-
litärischer Executionstruppcn, auf eigene Koste»
des Distrikts, dahin gesandt, und nicht eher zu-
rückgezogen werden, bis alle Rückstände bezahlt
sind.

z. Der Finanzminister fv beauftragt, gegenwärti-

gen Beschluß gehörigen Orts bekannt zu machen.

Folgen die Unterschriften.

Kleine Schriften.
Analytischer Versuch zu einer Mod ist-

cation der Einheit im Staat, mit
Hinsicht auf die Schweiz. Von F.
M. Mohr. 8. Luzern b. Meyer und
Comp. 1800. S. Z2.

Diese kleine aber inhaltreiche Schrift ist das Pro-
dukt eines vortreflichcn Kopfes, der die Kunst der

Analyse und jene einer ungemein klaren, deutlichen

und bestimmten Darstellung, in ausgezeichnetem Grade
bestzt. Die gedrängte Kürze des gedankenreichen Werk-
gens fezt uns in Verlegenheit, wenn wir seinen In-
halt auszugweise unsern Blättern einverleiben wollen:
wir sind genöthigt, einen guten Theil desselben abzu-

schreiben.

Wir können uns, sagt der Vf., die gröffern Ab-
theilungen des Staatsgebiets als so viele Theile eines
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